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DER BUNDESMINISTER 

der Beilagen zu den st~(1ographi~chcn Protokollen des Nationalrates 

XII. Gesetzgebungsperiode 

FÜR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 

Z1. 22. 740-Präs.A/70 
Anfrage NI'. 281 der Abg. Regensburger 
und Gen. betr. die N ovellierung der Strassen-. 
verkehrsordnung. 

An den 
Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Dipl. Ing. Karl Waldbrunner 

Parlament 
1010 Wien 

Wien, am 1\':; : Dezember 1.970 

Auf die Anfrage.< "'leIche die Abg. zum Nationalrat 

Hegensburger und Genossen in der Sitzung des Nationalrates am 

28.0kt. 1970, betreffend die N ovel1ierung der Strassenverkehrs­

ordnung an mich gerichtet haben, beehre ich mieh folgendes mit­

zuteilen: 

Gemäß § 26 Abs. 1 StVO 1960 dürfen die Lenker von Einsatz~, 

fahrzeugen, d. s. Fahrzeuge .• die :meh den kraftfahrrechtlichen Bestimnüm­

gen mit Blaulicht und Tonfolgehorn ausgestattet sind, diese Signale nur 

bei Gefahr imVerzuge ven:venden. zum Beispiel auf .Fahrten zum und vom 

Ort der dringenden Hilfeleistung ( z. B. ein Rettungsfahrzeug zum Unfall~ 

ort und von dort in.ein Krankenhaus) oder zum Ort des sonstigen dringen­

den Einsatzes ( z. B. Fahrzeuge der Feuerwehr zu einer Brandstelle oder 

Polizeifahrzeuge zu einem bestirnmten Einsatzort) . A lisser bei Gefahr im 

\i~r:c,ugoe dürfen diese Signale nur noch bei bestirnnyten Staatsakten verwendet 

werden. 

Abgesehen von dieser eher seltenen Verwendung bei Staatsakten, 

handelt es sich somit bei Blaulic:ht und Tonfolgehorn um Notzeiehen, die an,~ 

zeig'en, dass eine drohende Gefahr abzuwenden ist. eine bereits eingetrete­

ne Gefahr zu bf:heben, odel' dass dringend Hilfe zu leisten ist. 
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zu Z1. 22. 740-Präs. A/70 

Würde man nun die Verwendung ~on Blaulicht und Ton­

folgehorn auch dann ·gestatten, wenn kein derartiger Notstand gegeben. ist, 

so wäre dies meines Erachtens dem Zweck dieser Einrichtung abträglich. . . 

In djesem Sinne wäre es daher wohl kaurn. tunlieh. im Falle einer Novellie-

rüng in die Strassenverkehrsordnung Bestim.mungen aufzunehmen, die es den 

Bezirksfeuerwehrverbänden gestatten würden. auch bei Fahrten zu Übungen 

Blaulicht und Tonfolgehorn zu benützen . 

.. Zu 2.) 

Der Nationalrat hat am 19.4,19(:;8 einstimmig eine Ent~ 

schliessung gefasst, derzufolge bei der Erteilung von Ausnahniegenehnli-

. Dem Sinne nach bedell.tet diese Entscbliessung woh.l auch, dass der N atl.on:,ü­

rat eine Erweiterung der gesetzlich vorgesehenen Ausnahmefälle vom 'vVocb.en­

endfahrverbot für untunlich häl L Da die Vollziehung der Strassenverkehrs-

ordnung Land.88sB.ehe jst, bin icb überdies nicht inder Lage, etwa die zur 

Eri:eilung von Einzelausnahmen vom Wochenendfahrverbot zuständigen Be~, 

hörden anzuweisen, solche Genehmigungen für Übungszwecke der Feuerwe!;i:c 

großzügiger zu erteUen. 
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